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Antragsteller: 
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K.-H. Schreyer GmbH, Böttcherstraße 4, 27404 Zeven 

Zulassungsgegenstand: 

Systemschornstein "Schreyer MDS" 
T400 N1 D 3 G50 L90 

Dieser Bescheid verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Nr. 2-7.1-3192 vom 27. Juni 2006, verlängert durch Bescheid vom 8. Mai 2007. Dieser Bescheid 
umfasst eineSeite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaukichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit  dieser ve 
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DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

10829 Berlin, 27. Juni 2006 
Kolonnenstraße 30 L 
Telefon: 030 78730-210 
Telefax: 030 78730-320 
GeschZ.: 1 1 1  54-1.7.1-41106 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

Zulassungsnummer: 

Antragsteller: 

Zulassungsgegenstand: 

Gettungsdauer bis: 

Schornsteinwerk 
K.-H. Schreyer GmbH 
BMcherstraße 4 
27404 Zeven 

Systemschornstein "Schreyer MDS" 
T400 N I  D 3 G50 L90 

2. Juni 2007 

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. ' 

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und 

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Nr. 2-7.1-3192, geanderi und ergänzt durch Bescheid vom 25. Januar 2005. 
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I .  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Mit der allgemeinen' bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. 
Anwendbarkeit des Zutassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen 
nachgewiesen. 

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. 
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung 
sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen. 

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis 'Vom Deutschen Institut für Bautechnik 
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt, Die-Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträ 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse di 
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

Zulassungsgegenstand ist ein dreischaliger Systemschornstein mit der Produktklassifi- 
zierung T400 N I  D 3 G50 L90. 
Der Systemschornstein "Schreyer MDS" bestehen aus der abgasführenden keramischen 
Innenschale, der Dämmstoffschicht und einer Außenschale aus Leichtbeton. Die kerami- 
sche lnnenschale hat einen runden lichten Querschnitt und die rechteckige Außenschale 
wird mit runden und quadratischen lichten Hohlquerschnitten gefertigt. Der System- 
schomstein wird als Einzelschornstein oder als Schornsteingruppe mit zwei lichten Quer- 
schnitten hergestellt. 
Der Systemschornstein ist zur Herstellung von Systemabgasanlagen entsprechend 
DIN V I81 60-1 :2006-01 bestimmt. 

Bestimmungen für den dreischaligen Systemschornstein 

Eigenschaften und Zusammensetzung 
Der dreischalige Systemschornstein "Schreyer MDS" besteht aus Formstücken aus 
Schamotte für die Innenschale, den Mineralfaserdammplatten, den Formstücken aus 
Leichtbeton für die Außenschale sowie den zusätzlichen Bauteilen für den Sockel, den 
Kopf, den Reinigungsverschlüssen und dem Feuerstättenanschluss gemäß den Angaben 
der Anlagen 1 bis 6. 
Bauteile für die abgasführende Innenschale 
Die Bauteile für die abgasführende lnnenschale aus Keramik müssen hinsichtlich ihrer 
Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie des 
Übereinstimmungsnachweises der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Nr. 2-7.4-1 084 entsprechen und das Übereinstimmungszeichen tragen. 
Anstelle der V. g. Formstücke dürfen auch Formstücke aus Schamotte, die die 
CE-Kennzeichnung entsprechend DIN 14572003-042 tragen und mit der Klassifizierung 
A1N1 oder 81N1 versehen sind, verwendet werden. Die Formen und Maße der Form- 
stucke müssen den Angaben der Anlagen 2 ,4  und 5 entsprechen. 
Versetzm ittel 
Zum Versetzen der Formstücke aus Keramik ist das Versetzmittel, welches hinsichtlich 
seiner Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie 
des Übereinstimmungsnachweises der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Nr. 2-7.4-1657 oder Nr. 2-7.4-1750 entsprechen muss und das Übereinstimmungszeichen 
trägt, zu vetwenden. 
Zum Versetzen der Formstücke aus Leichtbeton ist Mörtel der Gruppe I1 oder 'Ha nach 
DIN 1053-13, der das Übereinstimmungszeichen trägt, zu verwenden. 
Dämmstoffschicht 
Die Mineralfaserdämmstoffe zur Herstellung der Dämmstoffsc 
ihrer Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung U 

des Übereinstimmungsnachweises der allgemeinen bau 
Nr. 2-7.4-1 068 entsprechen und das Übereinstimmungszeichen 
Rohdichte der verwendeten Mineralfaserdämmplatten 90 kg/m9 b 

1 DIN V 18160-1:2006-01 Abgasanlagen-Teil 1 : Planung und Ausführung 
2 DIN EN 1457:2003-04 Abgasanlagen- Keramik-lnnenrohr; Anforderungen und Prüfungen 
3 DIN 1053-1 :1996-11 Mauerwerk- Teil 1 : Berechnung und Ausführung 
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Bauteile für die Außenschale 
Zur Herstellung der Außenschale sind Bauteile aus Beton mit CE-Kennzeichnung nach 
DIN EN 1858:2003-104 oder DIN EN 12446:2003-085 zu verwenden. Die Formstücke 
bestehen aus Leichtbeton mit geschlossenem oder haufwerksporigem Gefüge. Als 
Zuschläge werden Zuschläge nach DIN 4226-2:2002-026 wie Ziegelsplitt (auch aus 
Trümmern von Ziegelmauenverk hergestellt, sofern der Massenanteil des Ziegelsplitts 
nicht mehr als 5 % Verunreinigungen enthält), Naturbims, HDttenbims, Blähton; Bläh- 
schiefer, gebrochener poriger Lavaschlacke oder Gemenge dieser Zuschläge verwendet. 
Abweichend von DIN 4226 2:2002-02 beträgt der Massenanteil an abschlämmbaren 
Bestandteilen der Zuschläge < 7 %. Die größte Körnung der Zuschläge beträgt nicht mehr 
als 113 der geringsten Schalendicke der Formstücke, Als Bindemittel wird Zement nach 
DIN EN 197-1 :2004-087 verwendet. Als Betonzusatzstoffe dürfen auch gemahlener 
Hüttensand und Trass nach DIN 51 043: 1979-088 beigefügt werden. 
Außenschalen dieses Systemschomsteins, die die Anforderungen an DIN 18147-2: 
1982-1 19 erfüllen, sind ebenfalls verwendbar. 
Die Rohdichte des bei 105 "C getrockneten Betons der Außenschalen (ohne Bewehrung) 
beträgt nicht mehr als 1,40 kg/dm3. Die mittlere Druckfestigkeit der Formstücke beträgt 
mindestens 5,O Nlmm2, kein Einzelweri unterschreitet 4,O N/mm2. Die Dicke der Wangen 
der Formstücke beträgt mindestens 50 mm. Es genügt eine Dicke von 40 mm für 
Formstücke mit lichten Seitenlangen oder lichten Durchmessern der Formstücke bis 
400 mm, wenn der Ringspalt zwischen Abgasschacht und Außenschale mit einer 
Dämmstoffschicht ausgefüllt ist. 
Reinigungsöffnung in der Außenschale 
Die Verschlüsse für die Reinigungsöffnungen müssen hinsichtlich ihrer ~igenschaften und 
Zusammensetzung, der Herstellung und Kennzeichnung sowie des Übereinstimmungs- 
nachweises den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Schonstein- 
reinigungsverschlüsse entsprechen. Die Formen und Maße müssen den Angaben der 
Anlage 3 entsprechen. 

Herstellung und Kennzeichnung 
Herstellung 
Die Bauteile für den dreischaligen Systemschornstein sind werkmäßig herzustellen. 
Kennzeichnung 
Der dreischalige Systemschornstein, der Beipackzettel oder der Lieferschein müssen vom 
Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) einschließtich der Produkt- 
klassifizierung T400 N l  D 3 G50 L90 nach den LiIbereinstimrnungszeichen- Verordnungen 
der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die 
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 

Übereinstimmungsnachweis 
Allgemeines 
Die Bestätigung der Übereinstimmung des dreischaligen Systemschornsteines mit den 
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstell- 
werk mit einer Überein~timmun~serklärun~ des Herstellers auf der Grund 
prüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskon 

4 DIN EN 1858:200810 Abgasaniagen; Bauteile, Betonformbkkke 
5 DIN EN 12446:2003-08 Abgasanlagen; Bauteile; Außenschalen aus Beton 
6 DIN 4226-2:2002-02 Gesteinskbrnungen für Beton und MCirtel-Teil2: Leich 

(Leichtzuschläge) 
7 DIN EN 197-1:2004-08 Zement - Teil 1 : Zusammensetzung, Anforderungen 

von Normalzement 
B DIN 51043:197908 Trass; Anforderungen, Prüfung 
9 DIN 18 147-2:1982-11 Baustoffe und Bauteile für dreischalige Hausschomsteine; Formstllcke aus 

Leichtbeton für die Außenschale; Anfordeningen und Prüfungen 
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3.2 Bemessung 
3.2.1 Nachweis der Standsicherheit 

Für den Standsicherheitsnachweic der dreischaligen Systemschornstein gelten für die 
Innen- und die Außenschale die Bestimmungen von der DIN V 18160-1:2006-011, 
Abschnitt 13. 

3.2.2 Feuerungstechnische Bemessung 
Für die Bemessung der Abgasanlagen gelten die Bestimmungen von DIN V 18160-1: 
2006-01 ', Abschnitt 12. 

Bestimmungen für die Ausführung 

Die Bauteile dürfen nur nach dem jeweiligen Versetzplan entsprechend der Versetzan- 
weisung des Antragstellers versetzt werden. 
Zum Versetzen der Bauteile sind für die Außenschale und für die lnnenschale die in Ab- 
schnitt 2.1 der Besonderen Bestimmungen angegebenen Versetzmittel zu verwenden. 

Kersten 


